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Anregungen und Hinweise 

Verbandsgemeindewerke, Schreiben vom 16.03.22

 

Tenor des Schreibens: 
Es bestehen keine Bedenken. Entwässerung im Mischsystem möglich, Kanäle sind für 
die Einleitung von Regen- und Schmutzwasser ausreichend dimensioniert. Einleitung 
von Regenwasser in den Mühlbach kann geprüft werden. 
Trinkwasserversorgung ausreichend dimensioniert. 

Städtebauliche Stellungnahme 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Abwasserbeseitigung und die 
Wasserversorgung gesichert ist. 
Eine Änderung der städtebaulichen Konzeption ist nicht erforderlich. 
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Zu Rand 1 Tenor des Schreibens: 
Oberflächengewässer und Überschwemmungsgebiete werden nicht berührt. Die 
Favorisierte Variante C liegt außerhalb des 40 m Bereichs des Mühlbachs und in der 
Schutzzone III des Wasserschutzgebietes des Brunnens Bergnassau-Scheuern 4 

Städtebauliche Stellungnahme 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Oberflächengewässer, und 
Überschwemmungsgebiete von der Planung nicht betroffen sind. Die Auflagen der 
Schutzzone III waren bereits Gegenstand der Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB. Sie 
sind vom Vorhaben zu beachten. Entsprechende Hinweise enthält der Bebauungsplan. 
Eine Änderung der städtebaulichen Konzeption ist nicht erforderlich. 

Zu Rand 2 Tenor des Schreibens: 
Im Umweltbericht wird auf die Bodenfunktion hingewiesen. Die Schutzbedürftigkeit der 
Bodenfunktion wird als hoch bezeichnet. Bei der Ermittlung der notwendigen 
Ausgleichsflächen soll zur Vergleichbarkeit und Nachvollziehbarkeit ein 
Berechnungstool das Landesamtes für Naturschutz (…) angewendet werden. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Beim Berechnungstool handelt es sich um das Verfahren nach der „Arbeitshilfe zur 
Ermittlung des Kompensationsbedarfs in Hessen und Rheinland-Pfalz“. Auf dieser 
Grundlage ergibt sich ein Ausgleichsbedarf für das Schutzgut Boden von ca. 4,7 BWE. 
Als multifunktionale Ausgleichsmaßnahme, insbesondere auch für die 
Inanspruchnahme von geschützten Wiesenflächen, ist die Umwandlung von rund 1,6 
ha Ackerland in extensives Grünland in der Lahnaue bei Nassau vorgesehen. Der 
Ausgleichswert nach Bodenfunktionen liegt bei Anwendung des o.a. Verfahrens bei 
rund 4,9 BWE. Somit kann eine ausreichende Kompensation für das Schutzgut Boden 
attestiert werden. 
Die vorgetragenen Belange werden wie dargelegt berücksichtigt. 

Zu Rand 3 Tenor des Schreibens: 
Die Flächen für die Kompensation (Ausgleich) sind erst teilweise bekannt. Die 
Vereinbarungen und vertraglichen Regelungen über die Kompensation müssen bis 
zum Satzungsbeschluss erfolgen. Die Textfestsetzungen des Bebauungsplans sind. 
mit einer Artenliste zu ergänzen. Die Kompensationsflächen sind in das KSP-System 
einzutragen. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die Ausgleichsmaßnahme auf einer externen Fläche wurde mittlerweile festgelegt. Die 
resultierenden Vereinbarungen und vertraglichen Regelungen werden bis zum 
Satzungsbeschluss mit entsprechenden Hinweisen ergänzt. 
Eine Artenliste mit den zu verwendenden Gehölzen wird in den Textfestsetzungen 
ergänzt. 
Für die festgelegte Grünfläche wird ein frühestmöglicher Mahdtermin in die 
Festsetzungen aufgenommen. 
Die Eingabe der Daten zur Kompensation über das webbasierte System KSP wird vom 
beteiligten Landschaftsplanungsbüro durchgeführt. 
Die vorgetragenen Belange werden wie dargelegt berücksichtigt. 
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LBM - Diez, Schreiben vom 21.02.22 




Tenor des Schreibens: 
Der LBM weist auf sein Schreiben vom 10.06.21 im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung hin. Bei weiterer Beachtung bestehen keine Bedenken. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die vorgetragenen Belange des LBM wurden bei der Planung berücksichtigt. Es 
handelte sich um die Immissionen der B 260. Die Immissionen wurden mit einem 
Lärmrechner (https://laermkontor.de/laermberechnungen/) nach RLS-90 (Richtlinien 
für den Lärmschutz an Straßen) geschätzt. Die Schätzung ergab eine wesentliche 
Unterschreitung der maximal zulässigen Immissionsgrenzwerte. Die Ergebnisse 
wurden in der Begründung des Bebauungsplans dargelegt. 
Es wird zur Kenntnis genommen, das gegen die vorgelegte Planung keine Bedenken 
bestehen. 
Die Änderung der städtebaulichen Konzeption ist nicht erforderlich. 
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SGD - Nord, Schreiben vom 15.02.22

 
Tenor des Schreibens: 
Auf die Stellungnahme vom 16.06.21 wird hingewiesen (frühzeitige Beteiligung). 

Städtebauliche Stellungnahme 
Das Schreiben vom 16.06.21 ist in Folge beigefügt. Die darin vorgetragenen Belange 
waren bereits Gegenstand der Abwägung und wurden beachtet. 

Beigefügt: SGD - Nord, Schreiben vom 16.06.21 
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Zum „Gewässerschutz“

Tenor des Schreibens: 
Das Vorhaben befindet sich außerhalb des rechtl. festgesetzten 
Überschwemmungsgebiet des Mühlbachs und ist wasserrechtlich zulässig. Bei 
extremen Ereignissen können die Grenzen des Überschwemmungsgebietes 
überschritten werden. Eine wasserrechtl. Zustimmung für Vorhaben in der 40m - 
Abstandszone ist erforderlich. Die „Variante C“ wird aus wasserrechtl. Sicht bevorzugt. 
Die Ausgleichsfläche am Bachufer soll eine auentypische Entwicklung anstoßen. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich das Vorhaben außerhalb des rechtlich 
festgesetzten Überschwemmungsgebietes befindet. Der Vorhabenträger wird für sein 
Vorhaben eine Risikoanalyse durchführen (Betrachtungsfall „extreme 
Hochwasserereignisse“).  

 
Wenn das Vorhaben in der 40 m 
Abstandszone errichtet werden sollte, 
erfolgt die Beteiligung der SGD-Nord.  
Es wird zur Kenntnis genommen, dass 
die Variante C wasserrechtlich am 
günstigsten ist.  
Die geplante Ausgleichsfläche am 
Bachufer wird auentypisch gestaltet. 
Die vorgetragenen Belange werden 
beachtet. 

Zum „Wasserschutzgebiet“

Tenor des Schreibens: 
Das Vorhaben befindet sich in der Wasserschutzzone III. Die in der Stellungnahme der 
SGD-Nord genanten Auflagen der Schutzzone und die Hinweise sind zu beachten. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die in der Stellungnahme der SGD-Nord genannten Auflagen der Schutzzone III und 
die Hinweise werden in den Bebauungsplan übernommen. Bei der Errichtung des 
Hospizes werden die Auflagen und die Hinweise beachtet. 
Die vorgetragenen Belange werden beachtet. 

Zur „Entwässerung“

Tenor des Schreibens: 
Die Abwasserbeseitigung muss mit der SGD-Nord abgestimmt werden. 
Das Niederschlagswasser sollte über eine Rückhaltung in den Mühlbach eingeleitet 
werden. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die Abwasserbeseitigung wird mit der SGD-Nord abgestimmt. Es wird geprüft wie eine 
Einleitung des Niederschlagswassers in den Mühlbach erfolgen kann. 
Die vorgetragenen Belange werden beachtet. 
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Telekom, Schreiben vom 14.02.22 

 

Tenor des Schreibens: 
Bestehende Anlagen müssen beachtet werden. Die Versorgung durch Anlagen der 
Telekom ist möglich. Die Leitungspläne der Telekom sind zu beachten. Die beigefügten 
Pläne haben 30 Tage Gültigkeit. 

Städtebauliche Stellungnahme 
Die an der Planung und dem Bau des Vorhabens Beteiligten werden aufgefordert, die 
bestehenden Anlagen der Telekom zu beachtet. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Versorgung durch Anlagen der Telekom 
möglich ist. 

Die vorgetragenen Belange werden beachtet. 
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